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Ehrentafel . — Bekanntmachungen des
gciitralBorftmibcä . — Kriegsabendc . —-

Ein Bortragsabena im Dienste der militärischen Vor¬
bereitung der Jugend . — Wie ermöglicht oder erleichtert
man kapitalsschwachen Firmen die Beteiligung an Heeres-
liefernngen ? — Familiemmterstütznng derjenigen Soldaten,
die in Friedenszeiten in diesem Herbst zur Reserve beurlaubt
wären . — Petroleumhandel . — Merkblatt für die Hinterblie¬
benen gefallener oder an Wunden und an sonstigen Kriegs¬
dienstbeschädigungengestorbenenTeilnehmer am Kriege 1914
Aus den Lokalvereinen. — Aus Nassau und den angren¬
zenden Gebieten . — Eilige Bekanntmachung der Hand¬
werkskammer Wiesbaden . — Inserate.

eörratafel
Auf dem felde der ehre

fielen die Mitglieder des öewerve»
Vereins Homburg:

Kaufmann Eduard Ackermann
Die Söhne von Mitgliedern des

Gewerbevereins Homburg:

Kaufniann Philo Becker,  Ritter des ,
Eisernen Kreuzes

Bäcker Peter Ettlinger

Kaufmann Friedrich Everts  jr.
Kaufmann Walter Everts
Kaufmann Wilh . Neugaß

Ehre ihrem Andenken!

Das eiferne Kreuz erhielten
Joseph Rudloff,  Sohn des Vorsitzenden

des Lokalgewerbcvercins Oberbrechen.
Hauptlehrer E . Bernhard,  Vorsitzender

des Lokalgewerbevereins Mensfelden,
unter Beförderung zum Feldwebel.

Die Söhne von Mitgliedern des Gewerbe¬
vereins Homburg:

Bankbeamter August Becker
Schreiner Emil Foucar
Gärtner Otto Henrich
Bankbeamter Ernst Jäger
Schlossermeister Heinrich Kranz
Apotheker Hermann Rüdiger
Dachdecker Fritz Sadlcr:

Wir bitten um Mitteilung über die für das
Vaterland gefallenen Mitglieder, sowie über
Mitglieder, denen im Felde eine Auszeichnung
verliehen wurde.

Um peinliche Jrrtttmer zu vermeiden, bit¬
ten wir, uns nur durchaus verbürgte  Mit¬
teilungen zugehen zu lassen.

vckamumachmMN
des Zcnlrgwgrfmndes.

Betr. Vorträge.
Unser technischer Beamter, Herr Dipl .-Jng.

E n g e l m a n u , ist bereit, in einigen Lokalver-
cinen kostenlos Borträge über Geschosse und
beschütze des modernen Land- und Seekrieges
und deren Wirkungsweise zu halten. Anmel¬
dungen werden umgehend erbeten.

Der Zeniralvorstand
des Gewcrbevereins für Nassau.

Berlin  W 9, 4. November 1914.
Leipziger Straße 2.

Der Minister
für Handel und Gewerbe,
i J .--Nr . IV. 9437

Sofort!
Der Bundesrat hat in den Verordnungen

vom 28. v. Mts . (RGBl . S . 459 ff.) die
Bestimmungen getroffen , die erforderlich sind,
um unter Festhaltung mäßiger Preise die Ver¬
sorgung Deutschlands mit Brot bis zur
nächsten Ernte sicherzustellen. Dieser Zweck
wird nur erreicht werden, wenn die Verord¬
nungen im ganzen Volke volles Verständnis
finden und alle Kreise ihre Lebens- und Wirt¬
schaftsführung dementsprechend einrichten . Da¬
zu haben auch die Fach - und Fortbildungs¬
schulen mitzuwirken . Ich bestimme deshalb,
daß in allen Fortbildungsschulen für die
männliche wie für die weibliche Fugend und
in den öffentlichen Fachschulen die Schüler
und Schülerinnen über die Sachlage und über
die jedem einzelnen obliegende Pflicht , seine
Lebens- und Wirtschaftsführung den gegen¬
wärtigen Verhältnissen anzupassen , eindring¬
lich belehrt werden.

Hierzu füge ich eine Ausarbeitung bei, die
jedem Lehrer und jeder Lehrerin an den ge¬
nannten Schulen auszuhändigen ist. Ueber
die Durchführung der angeordneten Beleh¬
rungen , denen die Ausführungen unter II
zugrunde gelegt werden können, haben 'die
Schulleiter alsbald die nötigen Anweisungen
zu geben.

Ein Abdruck dieses Erlasses ist jeder der be-
zeichneten Schulen zu übersenden.

Dr . S h d o w.
sAn die Hörsten.Regierungspräsidenten
und den Herrn Dberpräsidenten in

Potsdam.

Wies  b.a d e n, 30. Nov . 1914.
Vorstehenden Ministerialerlaß bringen wir

gemäß der Verfügung des Herrn Regierungs¬
präsidenten vom 25. Nov. d. I . Pr . I. 21 U.
5161 allen Schulvorständen und Lehrern der
gewerbl . und Mädchenfortbildungsschulen zur
gefl. Kenntnis ' mit dem Aufügen , daß der Er¬
laß klebst !Anlage mit Erläuterung für die
Hand des' Lehrers im! .Gewerbeblatt Nr . 48
zum! Abdruck gelangt.

Der Zentralvorstaud
-es Gewcrbevereins für Nass« ».

* -r - , ■!

I. Kurze Inhaltsangabe der neuen Verordnun¬
gen des Bundesrats zur Nahrnngsmittelfrage

vom 28. Oktober 1914.
Mahlfähiger Roggen und Weizen , auch in ge¬

schrotetem Zustande , Roggen - und Weizenmehl
dürfen nicht verfüttert werden . Nur Roggenvcr-
fütterung kann ganz ausnahmsweise auf Antrag zn-
gelassen werden.

Roggen muß bis zu 72 p/o,  Weizen bis zu 75 °/o
durchgemahlen werden.

Dem Roggenbrote muß mindestens 5 % Kar¬
toffelflocken , Kartosfelwalzmehl oder Kartoffelstärke¬
mehl oder 4 °/o gequetschte oder geriebene Kartoffeln
zugcsctzt werden . Mehr Kartoffel enthaltendes Brot
ist Mit „ K" bezeichnet . Bei Zusätzen von Flocken
usw . über 20 °/o, von gequetschten oder geriebenen
Kartofseln über 16 °/o ist dem ,,K " die Prozentzahl
zuzusetzen . Weizenbrot muh mindestens 10 °/o
Roggenmehl enthalten . — Tie Bnndesratsverord-
nung hierüber hat im  Verkaufsräume zu hängen.

Zuwiderhandlungen sind mit Geldstrafe bis 1500
Mark bedroht.

Für den Großhandel mit inländischem  Ge¬
treide sind mäßige Höchstpreise festgesetzt, die dem
Landwirt euren auch für die heutige schwrerige KÄ
ausreichenden Verdienst lassen.

Futtergerste muß in den meisten Gegenden für
die Tonne 15 M ., in den übrigen 13 oder 10 M.
billiger sein als Roggen.

Ter Höchstpreis , den der Müller für Roggen¬
oder Weizenkleie verlangen darf , beträgt 13 M.
für den Doppel -Zentner.

II . Erläuterungen.
Tie Versorgimg Deutschlands mit den wichtigsten

Nahrungsmitteln bis zur nächsten Ernte ist ge¬
sichert , mag sich 'der Krieg auch noch so lange hin¬
ziehen , wenn von vornherein sparsam mit den Vor¬
räten nmgegangen ivird . Unsere Feinde bauen
darauf , daß Deutschland , möge es auch mit den
Waffen Erfolge erzielen , schließlich doch durch Nah¬
rungsmangel zu einem nngiinstigen Frieden gezwun¬
gen werden kann . Es ist die heilige vaterländisäp:
Pflicht der in der Heimat Zurückgebliebenen , ieder
an seiner Stelle und in seiner Weise dazu mitzn-
ivirken , daß diese Hoffnung nicht in Erfüllung geht.
Sie wird nicht in Erfüllung gehen , ivenn das Brot
nicht vergeudet und das Brotgetreide nicht an das
Vieh verfüttert wird . Alljährlich wandern große
Mengen Brotgetreide in die Futtertröge . Werden
diese Mengen zur menschlichen Ernährung verwandt
und wird mit den Nahrungsmitteln hausgehalten , so
können wir unbesorgt der Zeit bis zur Einbringung
der nächsten Ernte entgegensetzen.

Sparsamkeit mit allen Nahrungs¬
mitteln ist heute das Lebensgebot des
deutschen Volkes.

Jeder von den Zurückgebliebenen muß sich be¬
wußt bleiben , daß auch er zu seinem bescheidenen
Teile durch Sparsamkeit dazu beitragen muß , daß
unser Volk nicht umsonst die Leiden des Krieges
aus sich genommen hat . Tie Opfer , die der einzelne
sich dazu auserlegen muß , bedeuten nichts gegen¬
über den Leiden und Entbehrungen , die die Blüte
der Nation in Feindesland trägt.

Ter Bundesrat hat durch Festsetzung von
mäßigen Höchstpreisen für Roggen und Weizen dafür
gesorgt , daß das Brot dem Volke nicht übermäßig
verteuert ivird . Aber er koirnte das nur
tun in der sicheren Hoffnung , daß es
nicht nötig sein würde , das Volk erst
durch hohe Brotpreise zur Sparsam¬
keit zu zwingen.  Das Volk , das sich aus den
Ruf seines Kaisers einmütig voll Begeisterung zur
Verteidigung des Vaterlandes erhoben hat , ivird
auch ohne Zwang dieser ernsten Forderung ferne
ganze Lebens - und Wirtschaftsführung anpasseu.
Jeder , ivelches Standes er auch sei, in Stadt und
Land , arm und reich , inuß sich bewußt bleiben , daß
mit der Brotfrncht und mit dem Brote ehrerbietig
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umzugehen ist, dann wird es uns auch nie an täg¬
lichem Brote fehlen.

In weiten Kreisen unseres Volkes ist es schon
Heute üblich, das Roggenmehl mit Kartoffeln zu
Brot zu verbacken. Tiefes Brot ist ebenso schmack¬
haft und ebenso bekömmlich und nahrhaft wie reines
Roggenbrot . Jeder kann es essen und seinen Kin¬
dern geben.

Wir werden vom 1. Dezember ab nur noch
Roggenbrot backen dürfen , das mindestens 5 Hun¬
dertteile Kartoffel (Kartoffelmehl , Kartoffelstöcken,
Kartoffclstärkemehl, gequetschte oder geriebene Kar¬
toffeln) enthält . Aber es ist auch gestattet, Brot,
dem bis zu zwanzig Hundertteile Kartoffel zugc-
backen ist, zu verkaufen. Es braucht nur mit dem
Buchstaben K bezeichnet zu sein. Tiefes Kriegs¬
brot  sollte jeder fordern und, wer selbst bäckt,
sollte nur solches Kriegsbrot backen. Wer es kann,
wer jung und kräftig ist, der esse Kommißbrot : es
>vird bald bei wdem Bäcker zu haben sein, wenn es
verlangt wird . Das Roggenkorn wird im Kommiß¬
brote besser ausgenutzt.

Auch auf Brot und Brötchen aus reinem Weizen¬
mehle werden wir , wie der Bundesrat es verlangt,
gern verzichten. Wollen wir unser gewohntes Brot
aus reinem Weizenmehl weiter essen, so würde eines
Tages der Weizen im Laude ausgehen und die an
Weizenbrot gewöhnte Bevölkerung nur noch auf
Roggenbrot angewiesen sein. Darum soll in Zu¬
kunft dem Weizenmehl immer Roggenmehl beini
Verbacken zugesetzt werden. Das Brot wird dann
nicht mehr so weiß sein. Aber es bleibt ebenso
schmackhaft und nahrhaft . Es suche aber auch icder,
seinen eigenen Verbrauch an dem neuen Weizenbrot
einzuschränken und esse lieber statt dessen Kriegs¬
brot . Mit fedenl Weifchrot, das in einem Haushalte
weniger gegessen wird, verlängert sich für die Ge¬
samtheit der Vorrat an Weizen.

Damit ist es aber noch nicht getan . Wie oft
sieht man , daß vom schon angeschnittenen Brote
die oberste Scheibe abgeschnitten und nicht gegessen
wird, weil sie nicht mehr ganz frisch ist, daß Brötchen
und Semmeln nur angebrochen werden. Der Mann
muß die Frau , die Frau die Dienstmädchen, die
Eltern die Kinder stets und ständig dazu anhalten,
init dem Brote ehrerbietig uinzugehcn, kein Stück
Brot abzuschneiden, kein Brötchen anzubrechcn, das
sie nicht aufessen. Jeder erinnere den anderen daran,
tvie glücklich oft unsere Truppen auf vorgeschobenen
Posten wären , wenn sie das Brot hätten , das hier
vergeudet wird.

Weise Sparsamkeit , die alles sorgfältig ausnützt,
ift auch bei allen anderen Nahrungsmitteln zu üben.
Ter Gesetzgeber kann hier nicht zwingen oder raten.
Eine HaikOrau möge die andere beraten.

Nicht leicht wird es für die Landwirtschaft sein,
wie es erne weitere Verordnung verlangt , darauf zu
verzichten, Roggen und Weizen zur Fütterung
des Viehes zu verwenden, denn Futtermittel sind

.knapp und teuer . Zwar hat der Bundesrat für
Kleie und Gerste billigere Preise festgesetzt; damit
wird die Knappheit nicht beseitigt. Mancher Land¬
wirt wird sich sorgenvoll fragen , wie er sein Vieh
durch den Winter bringen soll. Hier muh und
wird in anderer Weise geholfen werden. Not macht
erfinderisch.

Nur «in Beispiel : In den Städten werden noch
Mengen von Abfällen von Fleisch, Gemüse und Kar¬
toffeln weggeworfen, die zur Erhaltung von
Schweinen verwendet tvcrden können. Es kommt nur
darauf an , diese Wfälle in den Städten besonders
sammeln und von den Landivirten abholen zu lassen.
So wird auch noch manches andere Verwendung
finden können, das bisher unbeachtet verkam.
^ Ter Landlvirt aber, dessen Sohn oder Bruder :m
Felde steht, die Frau auf dem Lande, deren Mann
draußen kämpft, mögen sich stets bewußt bleiben,
daß der Roggen oder Weizen, den sie ihrem Vieh
vorwerfen möchten, vielleicht einmal für die Er¬
nährung unserer Soldaten und unseres Volkes fehlen
könnte, und daß es besser ist, daß das Vieh darbt , als
Menschen.

Hricgsabendc.
Wir möchten daraus Hinweisen, daß nach

einer Verfügung , die für das 18. Armee¬
korps bereits in Kraft getreten ist, alle
öffentlichen Borträge ohne Ausnahme
polrzerlrch angemcldct werden müssen.
Hierunter fallen auch die von den Lokalver¬
einen etloa veranstalteten Kriegs 'abende;
der Name des Redners und das Thema sind
hrerber anzugcben . Eine Ankündigung
des Vortrages in den Tageszeitungen
rst ebenfalls nur mit polizeilicher Er
laubnrs  zulässig . Wir bitten , diese
schnft genau zu beachten.

Vor¬

hin Vortragsabend lm Vienfte der
militärischen Vorbereitung der lugend

Am Mittwoch, den 2) . November d. Js .,
Veranstaltete die Jugendvereinigung in Wies¬
baden, vereint mit der hiesigen Gewerbeschule
ernen Vortragsabend , der insbesondere von
der Jugend außerordentlich zahlreich besucht
worden ist. Jni Mittelpimkt des Abends stand
ein Vortrag des Architekten, Herrn Albert
Wolfs, stellvertr . Vorsitzenden des Gewerbe-
Vereins für Nassau, über das Thema : „Die
deutsche Feldartillerie ". Der Vortragende be¬
richtete, unterstützt durch einige Zeichnungen
und Geschoßmodelle, über die Zusammen¬
setzung und Konstruktion der Geschütze und
Geschosse, deren Bedienung und Wirkungs¬
weise, um zuletzt noch einige Worte über die
Bedienungsweise der Schiffsgeschütze zu sagen.

Die Ausführungen des Herrn Wolfs wur¬
den von allen  Anwesenden mit regstem In¬
teresse und lebhaftem Beifall ausgenommen.

Wir glauben nicht fehlzugehen, iv-enn wir
annehmen , daß der ganze Abend unter dem
Eindruck einer frohen Siegesbotschaft stand,
die Herr Stadtrat Achter in die Versammlung
brachte und eingangs nach den Begrüßungs¬
worten des Herrn Direktor 'Beutinger ver¬
künden. So war gleich im Beginn die Be¬
geisterung der jungen Herzen geiveckt, und
mit umso gröberer Aufmerksamkeit folgte man
den Worten des Vortragenden.

Noch einmal ergriff Stadtrat Meier als
Vorsitzender der Jugcndvereinigung zum
Schlüsse das Wort zu einem Appell an die
Jugend . Die Beteiligung an den militäri¬
schen Hebungen sei zwar in steten: Wachsen
begriffen , müsse aber im Interesse , der großen,
heiligen Sache noch bedeutend größer werden.
Es sei Ehrenpflicht jedes über 16 Jahre alten
Jünglings , sich in den Dienst der patriotischen
Sache zu stellen.

Der Gesamteindruck des ganzen Abends,
der mit einem dreifachen „Hurra " auf die
Erfolge unserer Waffen schloß, war der einer
erhebenden patriotischen Kundgebung.

Wir erkennen in einer derartigen Veranstal¬
tung einen bedeutsamen erzieherischen Wert
und empfehlen sie angelegentlichst der Nach¬
ahmung.

Herr Architekt Wolfs hat sich in liebens¬
würdiger Weise bereit erklärt , in den Wies¬
baden benachbarten Lokalvereinen seinen Vor¬
trag unentgeltlich zu wiederholen . Es liegt
im Interesse der Vereine, daß die Vorstände
von diesem Anerbieten Gebrauch machen und
dadurch Interesse und Liebe der Jugend für
ihre vaterländische Pflicht fördern.

wie ermöglicht oller crlrichtert man
UapitalsftitjiDacöni firmen rlic vetrili-

gmig an tHeresliefcrungen>
Man schreibt uns:

(Nachdruck Verbote».)

In der jetzigen ernsten Kriegszeit , wo der
Hceresbedarf ein außerordentlich großer ist,
zeigt sich, erfreulicherweise, daß auch den kleine¬
ren Fabrikanten Gelegenheit gegeben wird,
sich an den Heereslieferungen beteiligen zu
können. So tritt dann heutzutage mancher
an seinen Lieferanten heran , um die nötigen
Materialien einzukaufen. Dazu gehört aber
Geld und wieder Geld, worüber mancher nicht
verfügt oder doch wenigstens nicht in dem
Maße , wie dieses das abzuschließende Geschäft
erforderlich macht. Da kann man es manchem
Lieferanten nicht verdenken, wenn er den:
Willen des Kunden in vielen Fällen nicht
gleich! nachkommt und besondere Zahlungs¬
bedingungen stellt, deren Erfüllung imederum
manchem nicht möglich ist. Und doch könnte
sich hier mancher kleine Fabrikant helfen durch
Abtretung der durch das Geschäft entstehenden
Forderung . Bekanntlich kann jede Forderung
von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem
andern an diesen übertragen werden. Mit
dem Abschluß des Vertrages tritt der neue
Gläubiger an die Stelle t>e§! bisherigen Gläu¬
bigers . Auf dieser gesetzlichen Bestimmung
süßend, kann die Forderung , die der Fabrikant

durch seine Lieferungen an die Heeresverwal¬
tung erhält , an den Lieferanten der Roh¬
materialien abgetreten werden ; die für den
letzteren dadurch geschaffene Sicherheit läßt
das Geschäft zustande kommen. Wie wir er-
fähren , nehmen die Heeresverwaltungen keinen
Anstoß daran , wenn gebeten wird , daß sie die
Forderungen an den Material -Lieferanten ab-
treten wollen . In dem diesbezüglichen Gesuch
tft  also die Bitte auszusprechen, die jeweiligen
Guthaben der Lieferanten (genaue Adressen-
angabe ) direkt zu bezahlen. Hierbei ist aber
ausdrücklich' zu erwähnen , daß dieses der Liefe-
rant zur Sicherung seiner Forderung wünscht.
Daß dieses geschehen ist, läßt sich der Liefe¬
rant dann von seinein Kunden bestätigen init
genauer Angabe der betreffenden staatlichenZahlstelle.

Wir bringen diescii Hinweis , da wir an¬
nehmen, daß er sich in  vielen Fällen in die
Praxis umsetzcn lassen wird und somit
manchem die Möglichkeit gibt , sich selbst bei
schwachen Geldmitteln an den Heeresliefe¬
rungen beteiligen zu können. B.

familimunlersnitzung derjenigen
SoUlaten,dieinfritc!enszeuenmüicfem
herbft zur Reserve beurlaubt wären.

Wir entnehmen der Zeitschrift „Soziale
Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt " fol¬
gende Notiz:

Nach 8 1 des Reichsgesetzes vom 28. Febr.
1888 und 4. August 1914 sollen die Familien
der Mannschaften der Reserve, Landwehr Er-
satzresevre, Seewehr und des Landsturms
unterstützt werden, sobald diese Mannschaften
bei der Mobilmachung oder bei notwendigen
Verstärkungen des Heeres oder der Flotte in
den Dienst eintreten . Hiernach sind bislang
die Familienangehörigen derjenigen Mann¬
schaften, die in Friedenszeiten in diesem Herbst

, zur Reserve beurlaubt wären , nicht unterstützt
worden . Zum Uebertritt in die Reserve be¬
darf es, wie sich aus der Wehrordnung er¬
gibt , eines besonderen Willensaktes der Mili¬
tärbehörde . Nach § 6 Nr . 5 der Wchrordiiung
werden die Mannschaften nach abgeleistetem
aktivem Dienst zur Reserve beurlaubt . Diese
Beurlaubung geschieht aber nur im Frieden
und Nicht im Kriege, ivie sich aus 8 19 der
Wehrordnung ergibt . Durchweg ist daher auch
m den Fällen , in denen bisher eine Familien-
unterstützung für aktive, infolge des Krieges
nicht zur Reserve entlassene Mannschaften be¬
antragt ist, die Festsetzung einer solchen Unter¬
stützung abgelehnt worden . Nunmehr haben
aber das Reichsamt des Innern (in einem
Telegramm des Ministerialdirektors L e w a l t>
an den Reichstagsabgeordneten H o f m a n n)
und der .Reichskanzler in einem an die Bundes¬
staaten gerichteten Schreiben sich dahin ausge¬
sprochen, daß den Familien der vorbezeich-
neten Mannschaften vom 1. Oktober 1914 ab
die Familienunterstntznng zu gewähren ist.
Dannt dürfte für die Lieferungsverbände und
Unterstützungsausschüsse das Bcdciikcn hin¬
fällig geworden sein, das bisher der Bewilli¬
gung der Familienunterstützung entgegenge¬
standen hat . Die bereits von einer gemein¬
nützigen Rechtsauskunftsstelle beantragte Er¬
gänzung der gesetzlichen Bestimmungen dürfte
sich damit erübrigen , vorausgesetzt, daß inan
sich allgemein jener Auslegung des Rei'chs-
gesetzes anschließt. Sollte dies nicht geschehen,
würden allerdings die gesetzlichen Bestimmun-
gen schleunigst der Aenderung bedürfen , denn
wenn aus militärischen Gründen eine Ueber-
schreibiiiig zur Reserve während des Krieges
nicht stattfindet , ist doch vom Fürsorgestand.
Punkt aus kein Grund ersichtlich, solche Mann-
schäften von der Unterstützung auszuschließen
Die Angelegenheit ist von erheblicher Bedeut
tung , vor allem für das Recht der unehelichen
Kinder. , ■ i _ __ __ _ 2 . f

Petroleumljandel.
Die Herren Minister des Innern und für

Handel und Gewerbe Wersen in einem Erlasse
vom 20. November d. IN . darauf hin, daß
infolge der außerordentlich erschwerten Ein-
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tuhr von Petroleum und der noch! nicht aus --
reiehenden Transportmöglichkeiten der Ver¬
brauch von Petroleum unter allen ilmständen
eingeschränkt werden muß . Insbesondere sei
es Pflicht der Bemittelten , die durch Ver¬
wendung von Spiritus , Gas und Elektrizität
entstehenden Mehrkosten auf sich zu nehmen.

Wir werden in der nächsten Num-
Iti er einen Artikel über die Verwen¬
dung von Spiritus zu Heiz- und
B e l e u cht u n g s z w e cke n b r iu g e n.

Die Kleinhändler sind berechtigt, ihre Vor¬
räte möglichst zu verteilen , und sollen durch¬
weg eine Kürzung der an ihre Kunden sonst
abzugebenen Menge eintreten lassen.

Ein Anlaßzueinemüberm ästige n
Preis auf sch lag liegt nicht vor.  Die
Zuständigen Behörden werden ersucht, nötigen¬
falls einen Höchstpreis festzusetzen, der 25 Pfg.
nicht übersteigen darf.

Merkblatt
für die Hinterbliebenen der gefallenen oder
an Wunden und an sonstigen Kriegsdienst-
beschädignngen gestorbenen Teilnehmer am

Kriege 1914.
A. Gnadengeb  ü h r n i ss e.

. 1. Hinterläßt ein gefallener usw. Kriegs¬
teilnehmer eine Witwe oder eheliche oder legi¬
timierte Abkömmlinge, so werden für einen
gewissen Zeitraum nach dem Tode des Kriegs
teiluehmers Gnadengebührnisse gewährt.

2. Gnadengebührnisse können auch gewährt
werden , wenn der Verstorbene Verwandte der
aussteigenden Linie, Geschwister, Geschwister¬
kinder oder Pflegekinder , deren Ernährer er
ganz oder überwiegend gewesen ist, in Be¬
dürftigkeit hinterläßt , oder wenn und soweit
der Nachlaß nicht ausreicht , um die Kosten
der letzten Krankheit und der Beerdigung zudecken.

3. Der Antrag auf Zahlung der Gnaden
gebührnisse ist entweder an diejenige stellver
tretende Korpsintendantur , zu deren Geschäfts¬
bereich der Truppenteil usw. des Verstorbenen
gehört oder an das für den Wohn- oder
Aufenthaltsort zuständige Bezirkskommando
Au richten. Letzteres sorgt dann für die Weiter¬
gabe. An Belegstücken sind dem Anträge bei
zufügen:
a) eine Bescheinigung des Truppenteils usw.

über die Höhe des Gnadengehnlts oder
der Gnadenlöhnung des 'Verstorbenen und
über die Dauer der Empfangsberechtigung;

b) eine militärdienstlich beglaubigte Beschei
nigung über den Tod des Kriegsteil
nehmcrs,-

c)  at den Fällen zu 2 außerdem eine amt
liche Bescheinigung über den Verwandt
schaftsgrad und das Verhältnis zum Ver
storbenen.
Können Bescheinigungen der zu a Und b er¬

wähnten Art nicht gleich beigebracht werden,
so sind beftimmte Angaben über den Dienst
grad , die Dienststellung und den Truppen
teil oder die Behörde beg Verstorbenen er¬
forderlich und als Ausweise über oen Tod
die in Händen der Antragsteller befindlichen
Mitteilungen der Truppenteile usw., Auszüge
aus Kriegsranglisten oder Kriegsstammrollen,
Todesanzeigen und Nachrufe der Truppenteile
und Behörden im Militär -Wochenblatt oder in
sonstigen Zeitungen und Zeitschriften beizu¬
fügen . Auch ein Hinweis auf die Numiner der
amtlichen Verlustlisten würde genügen

Auf Antrag stellt das Zentral -Nachweise-
Büro des Kriegsministeriums in Berlin NW 7
Dorotheenstraße 48, besondere Todesbescheini'
gungen aus.

B. Versorgungsgebühr nisse.
4. Nach Ablauf der Gnadenzeit erhalten

die Wrtwe und die Kinder — letztere bis zu
18 Jahren — Witwen - und Waisengeld, sowie
Kriegswrtwen - und Kriegswaisengeld.

5. Der Antrag auf Betvilligung der Ver¬
sorgungsgebührnisse zu 4 ist an ' die  Orts¬
polizeibehörde des Wohnorts oder des anläß¬
lich Krieges gewählten Aufenthaltsorts
Ku richten.

An Belegstücken sind beizufügen:
1.*) die Geburtsurkunden der Eheleute

(können wegfallen , wenn die Geburtstage aus
der Heiratsurkunde ersichtlich sind oder wenn
nur Waisen- und Kriegswaisengeld beansprucht
wird oder wenn die Ehe über neun Jahre be¬
standen hat) ; v,

2.*) die Heiratsurkunde oder, wenn Waisen
aus mehreren Ehen versorgungsberechtigt sind,
dre betreffenden Heiratsurkunden (Gebnrts-
und Heiratsurkunden der vor dem '1. 4. 1887
verheirateten , bei der preußischen Militär¬
witwenkasse versicherten Offiziere und Beamten
befinden sich,in der Regel bei der Generaldirek¬
tion der preußischen Militär -Witwenpcnsions-
anstalt in Berlin W 66, Leipziger Straße 5);

3.*) die standesamtliche Urkunde über bas
Ableben des Ehemanns und , falls die ver¬
sorgungsberechtigten Kinder auch ihre leib¬
liche Mutter verloren haben, noch die standes¬
amtliche Urkunde über das Ableben der Ehe¬
frau (für den Ehemann gegebenenfalls einen
der oben zu 3 erwähnten Ausweise) :

4.*) die staudesämtliche Geburtsurkunde für
jedes vcrsorgungsbercchtigte Kind unter 18
Jahren:

5.  amtliche Bescheinigung darüber, daß
a) die Ehe nicht rechtskräftig geschieden oder

die eheliche Gemeinschaft nicht rechtskräftig
aufgehoben war (kann wegfallen , wenn in
der Sterbeurkunde die Ehefrau des Ver¬
storbenen mit ihrem Ruf-, Mannes - und
Geburtsnamen als dessen Witwe be¬
zeichnet ist) :

b) die Mädchen im Alter von 16 Jahren und
darüber nicht verheiratet (oder verheiratet
gewesen) sind;

c)  keines der Kinder oder wer von ihnen in
die Anstalten des Potsdamschen Großen
Militärwaisenhauses ausgenommen ist:
6. gerichtliche Bestallung des 'Vormundes
oder Pflegers:
7. außerdem ist in dem Antrag anzugeben,

a) ob und wo der Verstorbene als Beamter
im Reichs-, Staats - oder Kom'munaldienste,
bei den Versicherungsanstalten für die In¬
validenversicherung oder bei ständischen
oder solchen Instituten angestellt war , die
ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs,
Staates oder der Gemeinden unterhalten
werden:

b) der zukünftige Wohnsitz der Witwe.
C.  Krieg selterngeld.

6. Den Verwandten der aufsteigenden Linie
(Vater und jeder Großvater , Mutter und jede
Großmutter ) kann für die Dauer der Be¬
dürftigkeit ein Kriegselterngeld gewährt wer¬
den, wenn der verstorbene Kriegsteilnehmer
a) vor Eintritt in das Feldheer oder
b) nach seiner Entlassung aus diesem zur Zeit

seines Todes oder bis zu seiner letzten
Krankheit ihren Lebensunterhalt ganz oder
überwiegend bestritten hat.
Der Antrag ist ebenfalls an die Ortspolizei-

verwaltung des Wohnorts oder des anläß¬
lich des Krieges gewählten vorübergehenden
Aufenthaltsorts zu richten. Ihm ist eine
standesamtliche Sterbeurkunde über den Ge¬
fallenen usw. oder, falls eine solche noch nicht
zu erlangen ist, ein Ausweis der zu 3 be-
zeichneten Art beizufügen.

Aus den lokalvcicinen.
Dotzheim

Ter hiesige Lokalgcwerbeverein hat im Rahmen
der Kriegsfürsorgc unter Zuhilfenahme der Ueber-
schüsse aus der Gewerbeaushellung 1913 folgende
Maßnahmen getroffen : 1. Dem Kinderhort , in dem
täglich, außer Sonntags , etwa 300 Kinder von un¬
bemittelten Kriegsteilnehmern und 50—60 arnie
Zöglinge der Kinderschule zu Mittag gespeist werden,

") Anstelle der gebührenpflichtigen Auszüge aus
den Standesamtsregistern sind Bescheinigungen in
abgekürzter Form (nicht Mschriften ) zulässig, die
in Preußen unter Siegel und Unterschrift des
Standesbeamten kostenfrei ausgestellt werden, die
entscheidenden Tatsachen ergeben und die maßgeben¬
den Daten in Buchstaben ausgeschrieben enthalten.

wurden 200 Mark überwiesen. 2. Tie zur Fahne
einberufeneu Mitglieder sowie unverheiratete Söhne
von Mitgliedern — insgesamt 30 — wurden mit
je entern Anteilschein in die Nassanische Kriegs-
verncherung cingekauft. 3. 76 Mark wurden der
Gemeinde überwiesen, die für ,edcn Totzheimer
Kriegsteilnehmer einen Anteilschein der Nassauischen
Kriegsveriicherung gelöst hat . 4. Für 25 Mark
wurde Wolle eingckaust, aus der ältere Schul-
madchen für das Rote Kreuz Strümpfe strickten. —

vom Verein insgesamt gestiftete Summe beträgtdemnach MX) Mark.
Oberbrechcn

Ter hiesige Lokalgewerbeverein hat seine zur
Fahne nnberuscueit Mitglieder mit je einem Anteil-
wem bei der Friedrich Wilhelm-Lebcusvcrsiche-.
rungs -A.-G. rn Berlin versichert.

flu; nafifau
imü den angrenzenden Gebieten.

Gnterrechtsregister.
..Die Eheleute Dachdecker Albert Philipp Dra-

g asser  und Frau Antonie , gcb. Michel zu Weil-
vurg , haben Gütertrennung eiugeführt.

Koukurscrgcbnis.
c A 11 -Konkurse über das Bermöaen des
Hotelier Fricdr . M a x e i n , Bad Ems (KonknrS-

aUer Jac . Schaft) steht Forderungen von
0 M ., darunter 252 vorbcrechtigte , ein

verfügbarer Betrag von 527 .15 M ., über das Ber-
-imogeii des Bäckermeisters Anton Schadt zu
Wiesbaden 460.95 M . vorberechtigte und 10 601 .18
-,>>arc nicht vorberechtigte Forderungen cm verfüg¬
barer Betrag von 386 .54 M . gegenüber.

3 « dein Konkursverfahren über das Vermögen
der Firma U r sc l la , Krastsntterwerk G. m. b H
in Oberursel , ist an Stelle des Rechtsanwalts Brück
der Rechtsanwalt Justizrat Tr . Zimmcrmann in
Bad Homburg v. d. H. zum Konkursverwalter er-
uanut ivorden. — Das Konkursversahreil ist ausgc-
hobeu über deu Nachlaß der Witwe Peter Keller
aus Hübingen , über das Vermögen der Eheleute
Bergmann Louis S che l l von Zehuhausen.

bänawtxUslxammtv  FDicsbarlen.
Eilige Bekanntmachung der Handwerkskam¬
mer, bctr. Arbeitsvergebung für Schreiner,

Tapezierer, Spengler, Schlvsicr und Küfer.
Vergebung

der Gerätclieferung zur Ausstattnng
d e r V a r a cke n f ü r d i e K r i e g s g e f a n g c n e n

in Limburg  a . d. L.
1. Bettwäsche , Wollene Decken , Str ah--

säcke pst in 10 Losen zusammen für rund
40 000 Mark,

2. hölzerne Geräte:  Bänke , Schränke. Ge¬
rüste, Brotbreltcr , Nachttische, Pritschen , Riegel,
Schemel, Stühle , Tische, Zuschneidebretter, in
10 Losen, zusammen für rund 36 000 Mark,

3 . 2 8 Schilderhäuser,  in 10 Losen (ge¬
eignete Gegenstände für Handwerker mit kleinen
Betrieben),

4. 11 6 2 B c t t stc l l c u von Eisen nt 3 Losen,
o. blecherne Geräte:  Ascheimer , Ansschöpf-

kellcu, Fußbadeivanuen , Durchschlage, Hand¬
laternen , Kaffeebrcuner, Portionkelleu , Wasch-
wailneil, Speisetraggefäße , Trinkkannen , Trink¬
becher, Vorlegelöfsel, Wajchschüssclu, Wasscr-
eimer, Wasserkanneii, in 6 Losen ziisannnen fürrund 12 000 Mark,

0' i s e r n e , i m H a n d e l v o r ko in nt ende ■
f eJ a | e. : dlexte , Beile, Bänke, Bratpfaniien,
Kohleiikasten, Gewichte, Feuerhaken, Fcucr-
Ichlppen, Fleischgabeln und -Hackniaschinen,
Kaffeemühlen, Müllschippen, Schanseln , Sstick-
nrpfe , Dezimal - und Tafelwagen . Waschständer,
tu 4 Losen, zusammen für rund 6000 Mark,

7. E i m e r n n d Z o b e r v o n H o l z in 4 Losen,
zusammen für rund 2500 Mark.

Termin : M i t t w o ch, d e n 9 . D e z., 1914,
vormittags 11 Uhr.

Bedingungen , Anschläge, Zeichnungen »nd Bie-
tungsscheme liegen tnt Geschäftszimmer, Limburg
(Lahn), Nenmarkt 8,1 zur Einsicht bereit.
Die Verwaltung des Kriegsgefangenenlagers

Limburg a. L.
Die beteiligten H a n d w e r ke r werden

auf vorstehende Ausschreibung auf¬
merk s a nt g e m a cht . . ,

8 iesbaden,  den 2. Dezember 1914.
Die Handwerkskammer:

I A. '
Der stellvertretende Vorsitzende: Der Syndikus;

H. Carstens . Schroeder.
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Verdingungstermin für die Lieferung der
hölzernen Ansstellnngsschränke für den Neubau
des Landesmuseums Hierselbst (Los 1—3 ), ist Frei¬
tag , den 11 . Dezember 1914 , vorm . 9 Uhr . Tie
jAngebotsnnterlagcn werden Friedrichstraffe 19,
Zimmer 13 , für 1 Mark abgegeben.

Städtisches Hochbauamt Wiesbaden.

Tie Anfertigung , Anlieferung und Ausstel¬
lung eines eisernen Ueberbanes zu einer Wege-
überführung von 36 Meter Spannweite aus Bahn¬
hof Haiger der Strecke Gießen—Köln, soll rn
einem Lose vergeben werden . Angebotshefte nebst
Zeichnungen liegen ans dem Büro der Eisenbahn-
Bau -Abteilung in Karger zur 'Einsicht auf . Weitere
Auskunft erteilt dre Bau -Abteilung Haiger . Tre
Angebote können von dort , so lange der Vorrat
reicht , gegen Porto - und bestellgeldsrcie Ernscn-
dung von 2 Mark in bar , bezogen werden . Tie
Angebote werden am 19 . Dezember 1914 , vorm.
11 'Uhr , mir dem Büro der Bau -Abteilung gcössnet.
Zuschlagssrist : 3 Wochen . Vollendungssrnt:
20 Wochen.

Kgl . Eiscubahn -Bail -Abteiluttg Haiger.

KSII Insenieui-Sclule

Hh.ßüsir, Wiksb-dk!,, W -S
Merkltättefürkunftgewerbl , M«t»ll»rbeit«n
rjdjfcörptrverhUidungen .GariUrobeTtXnder,
©raborn »mente , Bronjegcländer , Zifetier - u.
Treibarbeiten , Stilgerechte QJSbelbeTcbläge,
MetaUlockelblecke für Möbel n. Türen , pendet-
rürgrikle nsw . Um- nndAnfarbeitrnvonüron-
leucktcrn . Vernickeln ,Vergolden u.Veriilbern

■iKicaiinaiiaiBiiMiiiK ■ ■ am

r

teile in ler jeßizen Zeit
tu der viele gewerbliche Betriebe
zur Fabrikation neuer Artikel
übergehen, weil die bisher angc-
fertigten weniger gut gehen, oder
deren Absatzgebiet verschlossen ist

M&eii nene Sepĝ ielen
— gesucht. --

Jetzt verspricht deshalb eine wie¬
derholte Anzeige guten Erfolg , zu¬
mal wenn Sie in dem „Nass.
Gcwcrbeblatt " erfolgt , das tu
12 500 gewerbl. Betriebe Nassaus

gelangt. J

^ © hrmattsn
jeder Art liefert billigst

Rohrgcwebefa brlk

Hch. Benyl, Gimbsheim
Rheinhessen

Telefon r . AmtGuotersbl um 11

für Maschinenbau , Elektrotechnik , Gas - und
Wassertechnik , Chemie , Bauingenieurwesen.
Studiendauer5u . 6 Sem . Programm kostenfrei.

KrelsMitsnachmis
^'d-rdvrffe- ZiMDUrg Lt.L. V
vermittelt jederzeit männliche und weibliche , landwirt¬
schaftlichen. häusliche Dienstboten , sowie gewerbliche Arbeiter.
Für Arbeitnehmer ist die Vermittlung Kostenlos.

WIESBADEN , Rheinstrasse 42
Mündelsicher, unter Garantie des Bezirksverbandes des Reg.-Bez.

Wiesbaden.
Reichsbank-Girokonto . PostscheckkontoFrankfurt a . M . Nr . 600. Telefon 833 u. 893

28 Filialen (LandesbanksteKen)
und 170 Sammelstellen im Regierungsbezirk Wiesbaden .

Ausgabe 4° Schuldverschreibungen der
Nassanischcn Landesbank

Annahme von Spareinlagen b.10,000 M.
Annahme von Gelddepositen
Eröffnung von provisionsfreicn Schcck-

konten
Annahme von Wertpapieren zur Verwah¬

rung und Verwaltung (offene Depots)
An - und Verkauf von Wertpapieren,

Inkasso von Wechseln und Schecks,
Einlösung fälliger Zinsscheine (für

Darlehen gegen Hypotheken mit u. ohne
Amortisation

Darlehen an Gcmeindcil rind öffentliche
Verbände

Darlehen gegen Verpfändung von Wert'
papieren (Lombard-Darlehen)

Darlehen gegen Bürgschaft (Vorschüsse)
Uebernahme von Kauf- und Gütersteig¬

geldern
Kredite in laufender Rechnung

Kontoinhaber).
Die Nassauische Landcsbank ist amtliche Hinterlegungsstelle für Mündclvermögen

Nastauische Lebensversicherungsaristalt
Große Lebensversicherung

Versicherung über Summen von 2000 Mark an aufwärts mit ärztl . Untersuchung
Kleine Lebens - Volks - Bersi ch er » ng

Versicherung über Summen bis zu 2000 Mark inkl. ohne ärztliche Untersuchung.
Tilgungsversicherung — Rentenversicherung

Direktion der Nassauische r Landesbank.

in Wr uMiM
Zug -Jalousien,

Noll -Jalousien , Roll¬
schutzwände , Murt-
wichler liefert billigst

Mel A.Geiste;
Mainz s Telefon 36a

lüMiiz
Babenhausen (Hess.
Zem entwaren- undKunst¬
steinfabrik mit Preßluft -

durch die echten KOSmOS -Tafein.
Prospekt Nr .450a und Auster umsonst.

fl .W. flNbERNflCH , KEGEL. fl . RHEIN.

IVertretung n. Nicuer-
lage : SBET0 , Beton¬
pfostenfabrik , (vorm.
Gustav Istel G . m . 'o.
H.) Wiesbaden , Lahn-

I str . 18, Telefon 4662.

Stinnpf 's
Rkssm-LGeStsenßkr

mit und ohne Gcwichts-
ausgleich

Wagner 'sche

fertigt als Spezialität

DarmMdter
Fenfterfabrik
Wilh. Werner
Gegr . 1873 Telefon 1251

zu ModeN -Motoren,
^II|1 Dynamos Katalog A.

Desgl . zu Mooelldampsmaschin.
Kesseln und Armaturen.

Katalog B ä 30 Pf . in Marken.
Ernst Fickler, Biebrich a. Nh.

aller Art,
I als Spezialität : Bau »u. !
Maschineiigiißu . Modell

j und Schablone , in bester
Ausführung , roh und

| bearbeitet , liefert billigst |
Eisengießerei

WM 8|l!
Limburg/L.

für Fnßbodenbeläge und ^ Wand»
bckleidungen, ^ama -Steinholz-
böden , Sk blinol -Estrichbö-
den , Emulsionen für garantiert
wasserdichte Mörtel und wasserdichten

Anstrich, Dübelsteine , Glasbausteine . Rohr¬
gewebe , gement - und Gipsdielen sowie alle
anderen Baumaterialien kauft man sehr vorteilhaft bei

BmMel-FMik Emil Horst, Wen.
Telefon 26,

stampfanla ge.
Telephon Nr. 37 und 31
HonsIisaiiGnsroiiren

Bauwerkstücke
allen Kunststeinarten,

garant. haltbar und wetter¬
beständig,

Grabdenkmäler
über 50','. billiger wie
Natursteindenkmäler,
sowie alle anderen

Zementwaren.
Vertreterbesuch, Zusen¬
dung von Musterund Spe¬
zialofferten ohne Verbind¬

lichkeit.

ir bitten , sich bei allen
Einkäufen auf das

Nassauische
Gewerbeblatt

zu beziehen. = = == =

Türschoner
aus nur basier Qualität

Celluloid
( Keine Pappe - Einlage)

1a allen färben, Faconen.
“Breiten&längen&nad)
jeder Zeldinung ausgeführt

Wiederverkäufen
erhalten hohen Rabatt I
Min verlangePreisliste und

Mustersendungohne VerbindlicWuS*
Ed . Jsenmann
Bruchsal(Baden)

Telefon Nr. 70

Christian SfronckLlehn,"t .'ä
Sprendlingen , Bheinhesson.

D , Pfosten , Röhren , Krippen ,Zaun«l!sernn -Wingerts, Zementleichtsteine,
iL~a  vlvyi * KeUerlagereteine ^ ementillelen

a.
_Rh,

Fabrik ehern , u . techn . Produkte Gegr. 1898
liefert in nur besten Qualitäten zu soliden Preisen:
Maschinen -, Motore -, Auto -, 1ftnin „« ä CnHn

Dynamo -, Cylinder - etc . | UßlBUüflißllß
wasserl . Bohröl , Lederöl u . Fett Hufheilsalbe,

staubfreies Fußbodenöl , Wagenfett etc,
Telephon 312, Amt Biebrich

H.J-Klndthdfer,KäißKteln

Kgl. Bayer. Hof-Fenster- und Türenfabrikr

Hih. ftlisili& Ähn, AdmÄtsei o.Rh.
1862  Gegründet 1862 r—: Telefone : 2666 und 2001

fertigt: Holzfenster . Fensterläden , Zimmer - U. Haustüren . Glasabschlüsse jeder Art
Preislisten » Kostenberechnungen, Kataloge jederzeit kostenlos.

Herausgeber: Gcwcrbeverein für Aassau: SHristleijer: Trpl.-Jng. gj. En gclm ann,  Rotationsdruck von Herm. Bauch, sämtlich in Wiesbaden,
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